
hergebrachte Selbstverwaltungsinstitution der eingesessenen Bevölkerung“ zu sehen96 .
Das Nebeneinander von Meier und Bürgermeister findet sich auch in der Verwaltung
der Stadt Wallerfangen. Ich möchte dies nicht ganz ablehnen, aber doch vor einer
Überbewertung warnen; denn Bürgermeister begegnen nicht nur in Saarlouis, sondern
auch in Hüningen und Fort-Louis97 .
Ein besonderes Problem war die Schaffung eines eigenen Bannes für die neue

Festungsstadt. Im Fall Longwy, wo die neue Stadt auf dem Bann der alten niedergeleg¬
ten Oberstadt entstand, stellte es sich nicht. Hier blieb der Bann der gleiche, nur die
Lage der Stadt innerhalb des Bannes verschob sich. Schwierig gestalteten sich die
Verhältnisse für Saarlouis, das teilweise auf dem Bann von Wallerfangen, teilweise auf
dem von Lisdorf gebaut worden war. Zu einer förmlichen Übertragung des Bannes
des niedergelegten Wallerfangen auf Saarlouis ist es nie gekommen, vielmehr war die
Bann-Nutzung für die Saarlouiser Stadtbevölkerung gemeinsam mit den Bewohnern
der umliegenden Dörfer ein Gegenstand beständiger Querelen, die die Lokalge¬
schichtsschreibung breit schildert98 .

Errichtung von Behörden und Gerichten

Ein weiteres Mittel zur Förderung der neuen Festungsstädte war die Errichtung
eines neuen Gerichtes oder die Verlegung eines bestehenden Gerichtes aus einer
Nachbarstadt. Das davon erhoffte Anwachsen der Bevölkerung drückt das Edikt für
Saarlouis vom November 1685 ganz deutlich aus99 . Durch den Zuzug des Gerichts¬
und Behördenpersonals mit Familien und Dienstboten wollte man die Einwohnerzahl
vergrößern und durch das Vorhandensein von Gericht oder Behörde auch zentralört¬
liche Funktionen administrativer und judikativer Art auf die neuen Festungsstädte
übertragen. In den ostfranzösischen Grenzprovinzen wurde dieses Förderungsinstru¬
ment zum ersten Mal im Fall Saarlouis angewendet, als das Sammelprivileg von
November 1682 die Transferierung des bisher in Wallerfangen ansässigen Gerichtes
nach Saarlouis mit Wirkung zum 1. November 1683 verfügte 100

.

In abgewandelter Form, nämlich durch Schaffung eines neu zugeschnittenen Spren-
gels für ein in der Festungsstadt neu errichtetes Gericht, urkundete der König schon
drei Monate später, im Februar 1683, zugunsten von Longwy. Es erhält einen siège
présidial als Erstinstanz für Strafsachen und als Berufungsinstanz in Zivilsachen für
die Grafschaft Chiny und die Bellistümer und Propsteien (bailliages et prévôtés)Montmédy, Carignan, Marville, Etain und Briey 101 .
Die weitere Verschiebung der Grenzen des Königreiches nach Norden und Osten

durch Einverleibung von Gebieten, die von den drei Bistümern Metz, Toul und Ver¬
dun abhängig waren, und durch die Eroberung Luxemburgs und die Zerschlagung der
96 Karl Roderich Richter, Der Bann und die Bannmeile von Saarlouis, in: Saarlouis1680—1930. Rückschau und Ausblick im 250. Gründungsjahr, hrsg. von Latz, Saarlouis1930.
97 Für Hüningen: 1707 le bourguemaitre, conseillers et magistrats de la ville d’Hunningue (DeBoug, Ordonnances I, S. 371), für Fort-Louis: 1697, 1718 und 1723 Bourgemaitres et magi¬strats de la ville de Fort-Louis (ebenda S. 523 und 585) vgl. auch Sieffert a.a.O. S. 58—68.98 Vgl. den unter Anm. 96 zitierten Aufsatz von Richter.99 Vgl. Anm. 42.
100 Beilage I, 7.
101 Vgl. Anm. 17.
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